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WERTUNG DER ANREGUNGEN

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur Aufstellung des Bebauungs-
planes KEMEL-SÜD wurde die Beteiligung der Behörden gem. § 4a (3)
i.V.m. § 4 (2) BauGB erneut durchgeführt.

Grund: Während der 1. Behördenbeteiligung sowie bei einem Bespre-
chungstermin am 27.06.2022 mit der Oberen und Unteren Naturschutz-
behörde, der Gemeinde Heidenrod und den Planern war einvernehmlich
festgelegt worden, dass in Bezug auf die Regenrückhaltebeckenplanung,
den Natur- und Artenschutz sowie die Kompensationsmaßnahmen
Planergänzungen auszuarbeiten sind. Ebenso war festgelegt worden,
dass die erneute Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher
Belange auf die betreffenden Behörden und Träger beschränkt werden
kann.

Das Regierungspräsidium Darmstadt und Rheingau-Taunus-Kreis wurden
mit Schreiben vom 17.08.2022 aufgefordert, bis einschließlich 09.09.2022
eine erneute Stellungnahme abzugeben.

In einer Videokonferenz am 23.09.2022 hat das Regierungspräsidium DA
den nachgereichten Unterlagen zugestimmt und auch die erneute Beteili-
gung der Naturschutzverbände angeregt. Dieser Anregung wurde gefolgt.

Dem entsprechend wurden die Naturschutzverbände mit Schreiben vom
04.10.2022 aufgefordert, bis einschließlich 28.10.2022 eine erneute Stel-
lungnahme abzugeben.

ERNEUTE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN § 4a (3) i.v.m. § 4 (2) BauGB

KEINE STELLUNGNAHME

Die nachfolgend aufgeführten Träger öffentlicher Belange, sonstigen
Behörden und Nachbargemeinden haben im Rahmen der erneuten
Beteiligung gem. § 4a (3) i.V.m. § 4 (2) BauGB keine Stellungnahme
abgegeben:

NR.  3 ZWECKVERBAND NATURPARK RHEIN-TAUNUS, ID-
STEIN

NR.  4 SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER WALD (SDW)
HESSEN e.V., WIESBADEN

NR.  5 NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (NABU) LAN-
DESVERBAND HESSEN e.V., WETZLAR

NR.  6 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCH-
LAND LANDESVERBAND HESSEN e.V., FRANKFURT

NR.  8 BOTANISCHE VEREINIGUNG FÜR NATURSCHUTZ IN
HESSEN (BNVH) e.V., WETTENBERG

NR. 10 LANDESJAGDVERBAND HESSEN e.V., BAD NAUHEIM

NR. 11 VERBAND HESSISCHER SPORTFISCHER e.V. (VHSF),
WIESBADEN

NR. 12 HESSISCHE GESELLSCHAFT FÜR ORNITHOLOGIE
UND NATURSCHUTZ e.V. (HGON), ECHZELL

NR. 13 DEUTSCHE GEBIRGS- UND WANDERVEREINE (DGW)
LANDESVERBAND HESSEN e.V., WEILROD
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KEINE ANREGUNGEN

Die nachfolgend aufgeführten Träger öffentlicher Belange haben im
Rahmen der erneuten Beteiligung gem. § 4a (3) i.V.m. § 4 (2) BauGB
mitgeteilt, dass sie keine Anregungen vorzubringen haben:

NR. 1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT

3. WERTUNG DER ANREGUNGEN
 Zu den im Rahmen der erneuten Behördenbeteiligung gem. § 4a
(3) i.V.m. § 4 (2) BauGB vorgebrachten Anregungen der Träger
öffentlicher Belange und sonstigen Behörden ergibt sich nach
sorgfältiger Abwägung durch die Gemeindevertretung Heidenrod
die nachfolgende Wertung, die jeweils den vorgebrachten Anre-
gungen gegenübergestellt ist:
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NR.  2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH,
UNTERE NATURSCHUTZBEHÖRDE

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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NR.  2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH,
UNTERE NATURSCHUTZBEHÖRDE

Die Bilanzierung der Kompensationsmaßnahme wurde entsprechend den
Anregungen der Unteren Naturschutzbehörde überarbeitet. Das überar-
beitete Dokument wurde am 31.10.2022 zur Prüfung an die Untere Natur-
schutzbehörde gesandt. Die Stellungnahme der UNB hierzu ist auf der
folgenden Seite abgebildet.
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NR.  2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH,
UNTERE NATURSCHUTZBEHÖRDE

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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NR.  2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH,
UNTERE NATURSCHUTZBEHÖRDE

Die Stellungnahme zu den überarbeiteten Kompensationsmaßnahmen
wird zur Kenntnis genommen. Der Antrag auf Ausnahme von den Vor-
schriften des gesetzlichen Biotopschutz nach § 30 Abs. 3 BNatSchG, wird
entsprechend der Vorgaben erstellt.
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NR.  7 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ OV HEIDENROD

Zu a): Es ist vorgesehen, dass die festgesetzten privaten Grünflächen von
der Erschließungsgesellschaft des Baugebietes hergestellt werden und
dann an die privaten Eigentümer übergeben werden.
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NR.  7 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ OV HEIDENROD

Zu b): A2 beinhaltet die Entsiegelung eines Teils einer Verkehrsfläche. Da
diese Verkehrsfläche bereits besteht, wird dies als Ausgleichsmaßnahme
dargestellt. Das übrige Verkehrsgrün ist als Maßnahmenfläche festge-
setzt, nicht als Ausgleichsfläche.

Zu c): Die integrierten öffentlichen Grünflächen sind ebenfalls als Maß-
nahmenflächen festgesetzt, nicht als Ausgleichsfläche.

Weder die Untere noch die Obere Naturschutzbehörde hat die Maßnah-
men- und Ausgleichsflächen im Plangebiet beanstandet.

Aufgestellt: Wiesbaden, den 28.11.2022

Planungsbüro HENDEL+PARTNER
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